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Sachverhalt und Antràge 

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende III) hat gegen die 

am 17. Mai 1991 zur Post gegebene Zwischenentscheidung 

der Einspruchsabteilung, mit der die der Aufrecht-

erhaltung in geãndertein Umfang des Patents Nr. 0 207 049 

zugrundeliegende Fassung festgelegt wurde, di-e am 

18. Juli 1991 eingegangene Beschwerde eingelegt. Sie hat 

gleichzeitig die Beschwerdegebuhr bezahit. Die 

Beschwerdebegründung wurde am 5. September 191 

eingereicht. 

Der erteilte und noch geltende Anspruch 1 hat folgenden 

Wortlaut: 

"Luftverdichtende Hubkolben-Brennkraftrnaschine mit einer 

ira Kolbenboden (1) angeordneten, rotationssyrnmetrischen 

Brennrauxrunulde (2) mid einer in diese direkt 

einspritzenden, mindestens drei SpritzlOcher aufweisenden 

Einspritzduse (4), deren Achse mit der Achse (A) der 

Brennraummulde (2) einen spitzen Winkel einsch1ie1t, und 

mit einer eine Drehbewegung der in die Brennraurnmulde (2) 

eintretenden Ladeluft erzeugenden Ein1aieinrichtung (5, 

6), wobei jedem Einspritzstrahl der Einspritzduse (4) em 

Teilvolumen der Brennraurnmulde (2) zugeordriet ist, 

dadurch gekennzeichriet, daE bei gedachter Unterteilung 

der BrennrauIrnu1de (2) durch zur Muldenachse (A) 

parallele und durch die Achsen (7 - 10) der SpritzlOcher 

verlaufende Ebenen in Teilrãurne (VII - X), das Volumen 

des an jedes Spritzloch in Drehrichtung der rotierenden 

Ladeluft ansch1ieienden Teilraumes (VII - X) zum 

Gesamtvolumen der Brennrauirnnulde (2) im wesentlichen ira 

gleichen Verhãltnis steht, wie die whrend eines 

Einspritzvorganges jeweils durch ein zugehoriges 

Spritzloch austretende Kraftstoffmenge zur gesamten 

Einspritzmenge, wobei aus den SpritzlOchern 

unterschiedliche Kraftstofflfleflgen austreten. 
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Im Verfahren vor der Beschwerdekammer bezog sich die 

BeschwerdefQhrerin zur StQtzung ihrer Argumente bezUglich 

Anspruch 1 lediglich auf folgende bereits un PrQfungs-

und Einspruchsverfahren berücksichtigte Entgegen-

haltungen: 

DE-A-1 955 084; und 

DE-A-2 728 063 

Die Beschwerdeführerin hat im wesentlichen folgendes 

vorgetragen. Die Druckschrift DE-A-1 955 084 bilde den 

nchstkommenden Stand der Technik und of fenbare die 

Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 1. Bei der 

Brennkraftmaschine gemag dieser Druckschrift seien die 

Volurnen der gedachten Teilräurne der Brennrauinmulde 

gleich. Jedem Strahiteil des Brennstoffes sei die gleiche 

Luftmenge zugeordnet und Brennstoffanteile, die nicht 

oder nicht genugend mit Luft verrnischt sind, trten nicht 

auf. Daraus ergebe sich zwangslãufig, dais die Erenn-

stoffanteile und die Luftvolurnina in für eine optimale 

Verbrennung vorgesehenem Verhältnis zueinander und zur 

Gesamtheit von eingebrachtem Brennstoff und Luftvoluinen 

der Brennrauxnmulde stünden. Da die Teilräume gleich grof 

sind, mQsse aus alien SpritzlOchern dieselbe Kraftstof f-

menge austreten. Wenn ungleiche Kraftstoffmengen, aus 

weichen GrUnden auch mimer, aus den SpritziOchern 

austräten, sei es für den Facbmann se1bstverstnd1ich, 

die Brennraunnu1de so aufzuteilen, daE das richtige 

Brennstoff-Luft Verhãitnis beibehalten sei. Diese 

Argumentation sei auch durch die Druck- 

schrift DE-A-2 728 063 gestQtzt, wonach die Bemessung der 

eingespritzten Kraftstoffmenge der an den Strahi des 

Kraftstoffes herangefuhrten Verbrennungsluft im 	- 
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stOchiometrischen Verhältnis anzupassen sei und die 

einzelnen Partikel der im Brennraum drehenden 

Verbrennungsluft mOglichst nur einmal am Kraftstoffstrahl 

vorbeigedreht wQrden. 

Die Beschwerdegegnerin hat im wesentlichen folgendes 

vorgetragen. Die Druckschrift DE-A-1 955 084 offenbare 

keiri Merkmal des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1. 

Diese Druckschrift kOnne nicht den nachstkommenden Stand 

der Technik bilden, da aus der Druckschrift kEine Aussage 

Uber die aus den Spritzdusen austretende Kraftstoffmenge 

zu entnehmen sei. Seibst wenn es zu entnehmen ware, daIs 

aus alien Spritzdusen die gleiche Kraftstoffmenge 

austreten wurde, sei der induktive Schlug vom singularen 

Fall auf den Fall verschiedener Spritzmengen logisch 

nicht zul&ssig und führe noch inniter nicht zur Erfindung. 

Am 5. Mai 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerruf en. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 

zuruckzuweisen, d. h. das Patent mit folgenden Unterlagen 

gemag der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung 

aufrechtzuerhalten: 

PatentansprUche: 	 1 und 2 der Patentschrift; 

Beschreibung: 	 Spaiten 1 bis 4 der 

Patentschrift, wobei in 

Spaite 3 in den Zeilen 22 und 

36 und 3' gestrichenen wird, 

und in Spalte 4 die Zeilen 2 

bis 19 gestrichen werden; und 

1906. D 
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Zeichnungen: 	 B1tter 1 und 2 der 

Patentschrift, wobei in 

Blatt 2 die Figur 3 

gestrichen wird. 

Entsche±dungsgründe 	 - 

Die Beschwerde ist zu1ssig. 

Anderungen 

Das Streichen von Beschreibungsteilen und der erteilten 

Figur 3 verstOft nicht gegen Artikel 123 (2) und (3) EPU. 

Neuheit 

Bei der Uberprufung der im Beschwerdeverfahren 

vorgebrachten Entgegenhaltungen kam die Beschwerdekamrner 

zu dem Ergebnis, daI, keine davon eine iuftverdichtende 

Hubkoiben-Brennkraftrnaschjne mit sámtiichen Merkmaien 

aufweist, wie sie im vorliegenden Patentanspruch 1 

angegeben sind. Die Neuheit wurde von den Verfahrens-

beteiligten auch nicht bestritten. 

Náchster Stand der Technik 

4.1 	Nach Auffassung der Karnmer ist der nãchstkommende Stand 

der Technik eine Brennkraftmaschine mit einer Einspritz-

dUse, aus deren SpritziOcher - aufgrund der Schrag-

steliung der Achse der EinspritzdQse gegenuber der Achse 

der Brennraummulde - untereinander verschiedene 

Kraftstoffmengen austreten. Soiche Brennkraftmaschinen 

sind z. B. aus der Druckschrift DE-A-2 850 879 oder der 

Druckschrift FR-A-i 510 698 bekannt. 

1906.D 	 . . ./... 
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4.2 	Hinsichtlich der Druckschrift DE-A-1 955 084 sind die 

Parteien mit der Karnmer einig, dag sie eine luf t-

verdichtende Hubkolben-Brennkraftmaschine off enbart, mit 

alien im Oberbegriff von Anspruch 1 enthaltenen 

Merkmaj.en. DarUber hinaus enth1t diese Druckschrift das 

Merkinal, dag bei gedachter Unterteilung der Brennraum-

mulde 2 durch zur Muidenachse 3 parallele und durch die 

Achsen der Spritzlocher verlaufende Ebenen Teilräuxne Vi, 

V2, V3 entstehen. 

Im Gegensatz zurn Gegenstand des Anspruchs 1 sind die 

Volumen der Tei1rume gemag Druckschrift DE-A-i 955 084 

einander gleich, also Vl = V2 = V3 usw. (siehe Seite 1, 

Zeilen 13 bis 18) 

	

4.3 	Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dais aus alien 

SpritziOchern der Einspritzduse gemag Druck- 

schrift DE-A-1 955 084 dieselbe Kraftstoffmenge austreten 

muf, obwohl sie zustiinmt, dag eine Aussage darüber in der 

Druckschrift nicht explizit gemacht wird.. Die Beschwerde-

fUhrerin stützt sich aber auf die Angabe in Druck-

schrift DE-A-i 955 084, dais eine au1erordentiich 

g1eicbinai?ige Verteilung von Brennstoff und Luft erzielt 

wird und dag jedem Strahiteil des Brennstoffes die 

gleiche Luftmenge zugeordriet wird. 

	

4.4 	Da keine Angaben über die spezifische Ausbildung der 

SpritzlOcher (z. B. ihre Durcbmesser) in dieser 

Druckschrift gemacht werden, ist die Kainmer der Meinung, 

dag aufgrund der Schrägstellung der Achse der 

Einspritzduse gegenuber der Achse der Brennrauxnmuide, die 

durch die Spritzlocher austretende Kraftstoffmengen 

untereinander verschieden grog sein kOnnen. Auch die 

Angabe einer au1erordentlich g1eicbmaJigen Verteilung 

steht dem nicht entgegen. Es ist zwar richtig, dag eine 

soiche hypothetische optimale Verteilung angestrebt wird, 

aber eine soiche Angabe impliziert noch nicht das 

L906.D 	 ../--. 
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Vorhandensein eines soichen Zustandes. Mehr als em 

wQnschenwertes Ziel wird mit dieser Angabe nicht 

aufgezeigt. Derngegenuber ist es ersichtiich, dag durch 

die exzentrische Lage des Injektors unterschiedliche 

Abstánde vorhanden sind zwischen den Injektor-LOchern 

einerseits und der Verbrennungskarnmerwand andererseits, 

so dag es durch die dadurch vorhandene unterschiedliche 

radiale Erennstoffverteilung bereits fraglich wird ob bei 

gleichen eingespritzten Brennstoffrnengen eine soiche 

Verteiiung, obwohi erwünscht, wirkiich erreicht werden 

kOnnte. 

	

4.5 	Da die Druckschrift DE-A-1 955 084 die im Hinblick auf 

die zu beurteilende Erfindung wesentliche Frage von 

Gieichheit oder Verschiedenheit der Kraftstoffmengen 

of f en 1t, ist die Kammer der Meinung, dag diese 

Druckschrift DE-A-i 955 084 nicht den nächstkommenden 

Stand der Technik bilden kann. 

	

5. 	Aufgabe und LOsung 

	

5.1 	Ausgehend von einer Brennkraftmaschine gemag Druck- 

schrift DE-A-2 850 879 oder Druckschrift FR-A-i 510 698, 

mit einer EinspritzdUse, aus deren Sp.ritziOcher 

untereinander verschiedene Kraftstoffmengen austreten, 

kann die Aufgabe der Erfindung darin gesehen werden, die 

Gemischaufbereitung in der Brennraumrnulde so zu 

optimieren, dais die Rauch- und Abgasemissionen vermindert 

werden, der Kraftstoffverbrauch verringert wird und 

ungieichmaiige thermische Koibenbeiastungen vermieden 

werden. 

	

5.2 	Zur LOsung dieser Aufgabe wird im Anspruch 1 

vorgeschlagen, dag das Voiumen des an jedes Spritzioch in 

Drehrichtung der rotierenden Ladeluft anschiiefenden 

Teiiraumes zuin Gesamtvoiumen der Brennrauminulde im 

1906.D 	 . . .1... 
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wesentlichen un gleichen Verhaitnis steht, wie die 

wahrend eines Einspritzvorganges jeweils durch em 

zugehOriges Spritzloch austretende Kraftstoffrnenge zur 

gesamten Einspritzmenge. 

	

5.3 	Zwar gibt es eine Vielzahl von Teillosungen dieser 

ailgeineinen, ixruner angestrebten Aufgabe der-O.ptimierung 

der Gemischaufbereitung, doch es kann das ideale 

Brennstoff-Luftgemisch für samtliche Lastbereiche kaum 

erreicht werden. Im vorliegenden Patent ist ails der 

Vielzahl der in Frage kommenden Parameter ein ganz 

bestirnmter Parameter ausgewahit, der zur Verbesserung der 

Gemischaufbereitung beitragen kann. Daher ist es für die 

Kammer giaubhaft, dag die Aufgabe mit den angegebenen 

Merkinalen gelost wird, d. h. dag die gewunschten 

Resultate erreicht werden kOnnen im Gegensatz zu anderen 

EinspritzmOglichkeiten in ahnhichen Situationen, in denen 

die anderen Parameter gleich sind. 

	

6. 	Erfinderisc'he Tãtigkeit 

	

6.1 	Die als nãchstkommender Stand der Technik anzusehende 

Druckschrift DE-A-2 850 879 betrif ft die besondere 

Ausbildung der Einspritzduse derart, da.9 jeder 

Kraftstoffstrahl eine optirnale freie Lange aufweist urn 

eine optimale Beruhrung der Brennraumwand zu erreichen. 

Die gleichwertige Druckschrift FR-A-i 510 698 betrif ft 

die gieicbina1ige Verteilung des Kraftstoffes auf der Wand 

der Brennrauinmulde. 

Diese dern Gegenstand des Streitpatents am nächsten 

kornmende Druckschriften enthalten daher keine Anregung zu 

einer Aufteilung der Brennraummulde in Bezug auf den-

eingespritzten Kraftstoff, so wie sie im Anspruch 1 

definiert wird. 

1906. D 	 .../... 
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Auch durch die in der Druckschrift DE-A-1 955 084 

angegebene eindeutige Lehre, n&inlich gleiche Luftvolurnen 

vorzusehen ohne konkret auf die eingespritze Brennstof f -

menge einzugehen, wird ein Facbmann nicht zur 

beanspruchten LOsung geführt. Es ist für einen Facbmann 

in diesern Gebiet kiar (vgl. Abschnitt 4.4 oben), daff eine 

Forrnulierung "Erzielung einer auierordent1ich - 

g1eicbrnafigen Verteilung von Erennstoff und Luft° zwar 

richtungsweisend ist, eine wirklich g1eicbxnáiige 

Verteilung innerhalb des ganzen Verbrennungsraums, und 

dies auch noch für sa.rntliche Lastbereiche aber kaum 

erreicht wird. Deswegen kann der auf die perfekte 

gleicbmäEige Verteilung gestützten Argumentation der 

Beschwerdeführerjn nicht gefolgt werden, weil die 

perfekte Verteilung für den Facbrnann nicht existiert. Es 

liegt nur eine bestirnrnte Verteilung der Brennrauinmulde 

vor, und diese Verteilung führt nicht zur beanspruchten 

LOsung. 

Auch wenn der Facbmann aus der Druckschrift DE-A- 

1 955 084 erkennen kOnnte, dag gleiche Luftvolumina 

implizit gleiche Brennstoffrnengen einsch1ief,en, kOnnte er 

daraus nicht ohne weiteres folgern, daIs bei ungleichen 

Brennstoffrnengen eine andere Voluineneinteilung notwendig 

ware urn diese "g1eicbmaiige Vertei1ung un Sinne der 

Druckschrift DE-A-1 955 084 zu erreichen und dies urn so 

mehr als eine andere Luftvolumenverteilung durch diese 

Druckschrift ausgeschlossen wird. Nach Meinung der Karnrner 

ist eine derartige Folgerung nur auf Grund einer rück- 

schauenden Betrachtungsweise rnOglich. Darüber hinaus sind 

hinsichtlich der radialen Wandabstande und der Winkel- 

abstande zwischen ihren Einspritzrichtungen die einzelnen 

Einspritzvorgãnge trotz gleichern Einspritzdruck so 

voneinander verschieden, dag die StrOrnungsverhaltnisse, 

die gem&Z der Druckschrift DE-A-1 955 084 eine gute 
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Brennstoffverteilung zulassen, bei genderten Winkel-

abs tãnden und damit verbundenen genderten radialen 

Wandabstànden nicht ohne weiteres beibehalten werden. 

	

6.2 	Selbst wenn - entgegen der in Abschnitte 4.4 und 4.5 

angegebenen Begrundung - die Druckschrift DE-A-1 955 084 

als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen 

Thtigkeit genoinmen wOrde, kOnnte der Fachrnann nach 

Auffassung der Kaxrnner nicht ohne erfinderisches Zutun zum 

Gegenstand des Anspruches 1 gelangen. 

Der aus der Druckschrift DE-A-1 955 084 zu erkennende 

Grundgedanke (siehe z. B. Anspruch 1) liegt darin, die 

Volumen der Teilrãuine gleich zu machen. Urn zurn Gegenstand 

des Anspruches 1 zu gelangen, nach dem die Volurnen der 

Tej1rurne verschieden sind, mUJte der Facbinann von dem 

Grundgedanken der Druckschrift DE-A-1 955 084 abweichen. 

Dies kann jedoch nicht als naheliegend angesehen werden. 

	

6.3 	Gemag der Druckschrift DE-A-1 955 084 ist jedem 

Strahiteil des Brennstoffes die gleiche Luftmenge 

zugeordnet (siehe Seite 1, 2 letzten Zeilen) und treten 

Brennstoffanteile, die nicht oder nicht genugend mit Luft 

vermischt sind, nicht auf (siehe Seite 1, letzte Zeile 

bis Seite 2, Zeile 2) 

Nach Meinung der BeschwerdefUhrerin ergibt sich zwangs-

lãufig aus diesen Angaben, dag die Brennstoffanteile und 

die Luftvoluinina in für eine optimale Verbrennung 

vorgesehenem Verh1tnis zueinander und zur Gesamtheit von 

eingebrachtem Brennstoff und Luftvolurnen der Brenn-

raummulde stehen, und dais aus alien SpritziOchern 

dieseibe Kraftstoffrnengen austreten, da die Tei1rume 

gleich grog sind. 

1906 .D 
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Die Karnrner sieht diese Sch1uifo1gerung für nicht 

gerechtfertigt, da fiber die Gleichheit oder 

Verschiedenheit der Kraftstoffmengen in der 
Druckschrift DE-A-1 955 084 Qberhaupt keine Angabe 
gemacht wurde (vgl. Abschnitte 4.4 und 4.5 oben). 

Aufgrund der Schrãgstellung der Achse der Einspritzduse 

gegenUber der Achse der Brennraurnmulde erscheint es der 

Karnrner eher wahrscheinlich, dag der Facbmann beim Lesen 
der Druckschrift DE-A-1 955 084 entnehmen wUrde, daf, die 

durch die SpritzlOcher austretenden Kraftstoffrnengen 

untereinander verschieden gro1, sind. 

	

6.4 	Wenn er dies tatsch1ich entnirnmt, dann fehit ein Glied 

in der Kette der Argumentation der BeschwerdefQhrerin für 

das Naheliegen des Gegenstands von Anspruch 1, da diese 

Argumentation sich auf Gleichheit der durch die 

SpritzlOcher austretenden Kraftstoffmengen basiert. Die 

Karnmer sieht keinen Grund warum der Facbmann dann die 

Brennrauxnmulde so aufteilen wUrde, dais Teilrãume von 

verschiedenen GrOf.en entstehen, nachdem es gerade der 

Grundgedanke dieser Druckschrift war, die Teilräume 

gleich grog auszubilden. 

	

6.5 	Selbst werin der Facbmann aus der Druck- 

schrift DE-A-1 955 084 entnebmen wfirde, dag die 

Kraftstoffmengen gleich wären, kann sich die Kamrner der 

Sch1ufo1gerung der BeschwerdefUhrerin nicht anschliegen, 

dag bei ungleichen Kraftstoffmengen der SpritzlOcher, es 

für den Fachmann selbstverständlich sei, die 

Brennraummulde so aufzuteilen, dag das richtige 

Brennstoff-Luft Verh.1tnis beibehalten werde. 
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Nach Meinung der Kammer 1st die Argumentation der 

BeschwerdefUhrerin als eine ex post facto-Betrachtungs-

weise zu bewerten, da der Facbmann die Hauptlehre der 

Druckschrift DE-A-1 955 084 immer noch respektieren 

wUrde, d. h. Teilräume von gleichen GrOfen. 

Auch wenn der Facbmann diese Druckschrift in ..Zusaxnmenhang 

mit der Druckschrift DE-A-2 728 063 in Betracht gezogen 

hãtte, würde er nicht zum Gegenstand vom Anspruch 1 

gelangen. Zwar 1st der Brennraum gem&S der DrUck- 

schrift DE-A-2 728 063 in Sektoren aufgeteilt, doch 1st 

das Luftverh1tnis in den Sektoren ungleich, da nur in 

einen dieser Sektoren Kraftstoff eingespritzt wird, 

wàhrend in den anderen Uberwiegend nur Luftbestandteile 

(siehe Seite 6, Zeilen 1 bis 5) vorhanden sind. Auierdem 

weist die Einspritzduse gemag dieser Druckschrift 

lediglich ein einziges Spritzloch auf. 

	

6.6 	Bei der Frage der erfinderischen Tãtigkeit bezog sich die 

Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren lediglich auf 

die Druckschriften DE-A-1 955 084 und DE-A-2 728 063. Sie 

hat ihre Beschwerde nicht auf eine eventuell fehierhafte 

Beurteilung.der anderen Druckschriften und Argumente im 

Einspruchsverfahren gestützt. Die Kainmer sieht deshaib 

keinen AnlaL die Richtigkeit der Zwischenentscheidung in 

dieser Hinsicht in Frage zu stellen. 

	

6.7 	Die Brennkraftmaschine nach dem Anspruch 1 beruht rrtithin 

auf einer erfinderischen Ttigkeit im Sinne des 

Artikels 56 EPU. 

	

7. 	Angesichts der obengenannten Gründe kann das Patent mit 

den geanderten Unterlagen gemAS der Zwischenentscheidung 

der Einspruchsabteilung aufrechterhalten werden. 
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Ent scheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C. Andries 

~,/ ~4 1 /j( 
 ( I  r  
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